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Früher kam die Arbeit von allen Sei-
ten, inzwischen sind es die Pro-
bleme.DieZahl derMandate geht zu-
rück, sogar Insolvenzen unter Steuer-
beratern gibt es schon, wie das Bun-
desamt für Statistik belegt.KeinWun-
der, dass der Konkurrenzkampf in
der Branche deshalb verstärkt über
die Qualität der Beratung ausgetra-
gen wird. Wie diese Qualität gesi-
chertwerden soll, darüber istmittler-
weile aber ein heftiger Streit ausge-
brochen. Während der Deutsche
Steuerberaterverband auf ein neues
Qualitätssiegel setzt,will die Bundes-
steuerberaterkammer in den Fortbil-
dungsmarkt einsteigenundQualitäts-
standards vorschreiben.
Die Ausgangslage ist unbestritten:

DieUmsatzzahlen der 70 000 Steuer-
berater gehen insgesamt zurück.
„Zeitversetzt trifft der Konjunktur-
einbruch jetzt die Steuerberater“,
sagtUnternehmensberater JosefWei-
gert, aus Nürnberg, der sich als ehe-
maliger Wirtschaftsprüfer auf die
Steuerberaterbranche spezialisiert
hat. Dazu kämpft die Branchemit der
schlechten Zahlungsmoral der Man-

danten und den Unwägbarkeiten des
deutschen Steuerrechts, wie das
MarktforschungsunternehmenMais-
berger Whiteoaks in seiner jüngsten
Studie festgestellt hat. „Um als Be-
rufsstand zu überleben, müssen wir
deshalb die Qualitätssicherung an
die oberste Stelle setzen“, sagt Wolf-
gang Grieger, Vorstand der Ecovis-
Gruppe, die in 120 Büros über 200
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
versammelt.
Darüber, wie das in der Praxis aus-

sehen soll, ist allerdings heftiger
Streit entbrannt. Um einen guten Be-
rater direkt als solchen erkennen zu
können, setzt derDeutsche Steuerbe-
raterverband (DStV) nun auf das
neueQualitätssiegel, das er zu Jahres-
beginn vorgestellt hat. „Auf freiwilli-
gerBasis können sich die Steuerbera-
ter hier einem Qualitätssicherungs-
check entsprechend ihrenBedürfnis-
sen unterziehen“, erläutert Axel
Pestke, Hauptgeschäftsführer des
Verbandes, der mit 32 000 Mitglie-
dern als Dachverband für 15 regio-
nale Verbände fungiert. Durchge-
führt wird das neue Audit von der
Deutschen Gesellschaft zur Zertifi-
zierung vonManagementsystemen.

Unmittelbarer Vorteil für die teil-
nehmendenSteuerberater sindPreis-
nachlässe von 15 bis 50 Prozent bei
der Berufshaftpflichtversicherung.
Zwar gab es schon seit 1998 für Steu-
erberater die Möglichkeit, sich nach
der Qualitätssicherungsnorm DIN
EN ISO 9000 zertifizieren zu lassen
und bis zu 25 Prozent Prämiennach-
lass zuerhalten.Dochbei nur 300 teil-
nehmenden Kanzleien blieb die
Norm bislang ein Misserfolg. Das
neue Siegel soll nun stärker auf den
Dienstleistungscharakter der Steuer-
berater zugeschnitten sein und sich
im Markt besser durchsetzen, so die
Hoffnung des DStV. Die Kosten für
die Abnahme des Standards dürften
bei 1 000 bis 1 500 Euro liegen.
Mit dem Qualitätssiegel reagiert

der Verband zugleich auf den Vor-
stoß der Bundessteuerberaterkam-
mer, die mit ihren Vorschlägen für
mehr Qualität in der Steuerberatung
Ende 2005 einen Proteststurm bei
den Berufsverbänden ausgelöst
hatte. Insbesondere das Ansinnen
der Kammer, ebenso wie private An-
bieter die Befugnis zu erhalten, Fort-
bildungsveranstaltungen anzubieten
und durchzuführen, alarmierte die

Gegner. „Die Kammern würden sich
dadurch einen ungerechtfertigten
Wettbewerbsvorteil verschaffen“,
zürnt Pestke.
Hinter den Vorwürfen steckt vor

allem die massive Angst vor wirt-
schaftlichenEinbußen.DenndenBe-
rufsverbänden würde es den Lebens-
nerv abklemmen, wenn sie auf das
Fortbildungsgeschäft verzichten
müssten, das mehr als drei Viertel
der Einnahmen ausmacht. Auf ge-
nauso heftigen Widerstand stieß der
Vorschlag der Kammer, den Aufga-
benkatalog des Paragrafen 86 Absatz
2 des Steuerberatergesetzes um eine
Befugnis zum Setzen und Vermitteln
von Qualitätsstandards zur Berufs-
ausübung zu ergänzen. „Qualitäts-
standards können denklogisch nur
von einer Stelle gesetzt werden und
zwar von der Bundessteuerberater-
kammer als Vertreterin aller Steuer-
berater und Steuerberaterinnen“, so
Klaus Heilgeist, Präsident der Bun-
dessteuerberaterkammer. Allerdings
sahen selbst die Fachbeamten aus
Bund- und Länderfinanzministerien
im Januar keine Notwendigkeit für
staatliche Maßnahmen, das Vorha-
ben dürfte zunächst vomTisch sein.

Dass Qualitätssicherung notwen-
dig ist, ist in der Branche trotz aller
Streitpunkte aber unbestritten –
auch und gerade im Bereich Nach-
wuchs und Mitarbeiter. Qualifizier-
tes Personal zu finden, ist eine große
Herausforderung für die Steuerbera-
tungskanzleien, so die Maisberger-
Whiteoaks-Studie. Doch gerade die
dringendbenötigten Steuerfachange-
stellten hätten bisher noch ein ver-
staubtes Berufsbild, fürchtet Berater
Weigert,weshalb Steuerberater inZu-
kunft stärker selber auf die Ausbil-
dung setzenmüssten.
Einige große Steuerberatungs-

kanzleien haben sich des Themas
schon angenommen. Etwa Griegers
Ecovis AG. An der gruppeneigenen
Akademie gibt es längst Fortbildungs-
lehrgänge für Mitarbeiter sowie
fremde Interessenten, Steuerfachge-
hilfen werden in Zusammenarbeit
mit den regionalen Kammern ausge-
bildet. Intern unterstützt ein Bera-
tungsteam bei Fachfragen und kon-
trolliert die Qualität. Von staatlichen
Vorgaben hält man bei Ecovis dage-
gen nichts. Gegen jede Form von Bü-
rokratie müsse man sich wehren, so
Ecovis-Chef Grieger.

Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) hat

sich in einem Urteil vom 11. Januar
2006 erneut mit den Grenzen hoheitli-
cher Eingriffe in das Grundrecht auf
negative Vereinigungsfreiheit befasst,
das sich aus Artikel 11 der Menschen-
rechtskonvention ergibt und bei uns
Artikel 9 des Grundgesetzes (GG) ent-
nommen wird. Gegenstand war die
Zwangsmitgliedschaft in einemBerufs-
verband. Der EGMR hat sie als eine
Verletzung des Artikels 11 der Regeln
der Europäischen Menschenrechts-
kommission (EKMR) angesehen,
wenn sie ohne Notwendigkeit in das
Recht auf freie Meinungsäußerung
(Artikel 10) eingreife. DasGericht geht

davon aus, dass es jedermann überlas-
sen seinmüsse, obundwie er seineper-
sönlichen, insbesondere auch seine be-
ruflichen Interessen verfolge.
Damit ist unvermeidlich auch

die Zwangsmitgliedschaft in den
Kammern der freien Berufe ange-
sprochen. Das Bundesverfassungs-
gericht beurteilt die Zulässigkeit ge-
setzlich angeordneter Zwangsmit-
gliedschaften freilich nicht nachAr-
tikel 9 GG, sondern hält Artikel 2
GG (Handlungsfreiheit) für maß-
geblich. Wenn der Verband legi-
time öffentliche Aufgaben wahr-
nehme, seien gegen ihnverfassungs-
rechtliche Bedenken nicht gegeben.
Nun ist der Begriff solcher öffentli-
chen Aufgaben inhaltlich fast gren-
zenlos, so dass das Gericht letztlich
solcheZwangsverbände auchdurch-
weg anerkannt hat. Dabei hat frei-
lich der Zusammenhang mit dem
Recht auf freie Meinungsäußerung
bisher kaum eine Rolle gespielt.
Nun wird man in der Regel über

die Interessen einer Berufsgruppe
sehr unterschiedlicher Meinung
sein können. Gehört es zu den Be-
fugnissen eines Zwangsverbandes,
diese Interessen zu bestimmen und
danach zu handeln, so wird dem
Zwangsmitglied diese Meinung
übergestülpt, und es hat sie durch
Beitragszahlung auch nochmitzufi-
nanzieren, obwohl es sie nicht teilt.
Der EGMR hält dies für unzulässig,
solange es nicht aus besonderen
Gründennotwendig sei. SolcheNot-
wendigkeit fehlt bei den Kammern.
Ihre Aufgaben werden ihnen vom
an sich zuständigenStaat zur Selbst-
verwaltung übertragen, sie üben ho-
heitliche Befugnisse aus. Der deut-
scheGesetzgeber lässtmeist die Zu-
lässigkeit gleichzeitiger Interessen-
vertretung, alsoBerufspolitik, unge-
klärt; die Gerichte, insbesondere
der BGH, räumenweite Spielräume
ein.
Mit Artikel 11 EKMR ist dies

nicht vereinbar. Aus dem Urteil
vom 11. Januarwerden deshalb Kon-
sequenzen zu ziehen sein, die dem
Gesetzgeber, in erster Linie aber
den Gerichten obliegen. Es ist nicht
ohne Interesse, dass Dänemark als
Beklagter des Verfahrens vor dem
EGMRbereits entsprechendeFolge-
rungen aus demUrteil angekündigt
hat.

DÜSSELDORF. Dass es für den
Kauf eines Dienstwagens eine kräf-
tige Geldspritze vomFinanzamt gibt,
kann sich auch ein angestellter Ar-
beitnehmer zunutze machen. Er
muss nur selbst den PKWanschaffen
und ihnan seinenArbeitgeber steuer-
pflichtig vermieten. Dannkanner die
Vorsteuer kassieren. Eine derartige
Konstruktion ist nicht missbräuch-
lich, entschied jetzt das Finanzge-
richt Baden-Württemberg und
sprach einem angestellten Steuerbe-
rater 2 113 Euro zu (Az.: 9 K 168/04).
Soll einWagen aus demUnterneh-

mensvermögen herausgehalten wer-
den, kann es notwendig sein, dass ein

Arbeitgeber den PKW für seine Mit-
arbeiter nicht selbst anschafft oder
least, sondern der Mitarbeiter das
Auto kauft. Gleichwohl lohnt sich
steuerlich einMietvertrag desArbeit-
nehmers, wonach der Arbeitgeber
eine Monatsmiete für den Wagen
zahlt. Der Arbeitnehmer kann dann
sofort den gesamten Vorsteuerbe-
trag kassieren und muss nur für den
Zeitraum der Miete die Umsatz-
steuer in kleinen Beträgen an das Fi-
nanzamt zahlen. Das Finanzgericht
stellte fest, dass so etwas legitim ist
und es dabei nicht auf Grundsätze
der Einkommenbesteuerung an-
kommt. li

DÜSSELDORF. Eigentümer von Im-
mobilien, die Darlehenszinsen von
der Steuer abziehen wollen, sollten
dem Finanzamt akkurate Nachweise
über die Verwendung des Kredits
vorlegen. Das geht aus einem Urteil
des Finanzgerichts München hervor.
Das Gericht versagte jetzt einem Im-
mobilienbesitzer den Steuerabzug,
weil er keinen klarenNachweis darü-
ber führen konnte, welche Darlehen
er ganz oder zum Teil zur Finanzie-
rungvonVermietungsobjekten einge-
setzt hatte und welche der Finanzie-
rung der eigengenutzten Immobilie
dienten (Az.: 1 K 4060/02).
Darlehenszinsen können steuer-

lich abgesetzt werden, soweit sie mit
einer Einkunftsart in wirtschaftli-
chem Zusammenhang stehen. Der
Kläger hatte mit mehreren verschie-
denen Darlehen sowohl vermietete
Immobilien finanziert als auch das
von ihm selbst bewohnte Haus. Ein
Teil der Darlehen wurde nicht direkt
zurAnschaffung oderHerstellung ei-
nes Gebäudes verwendet, sondern
zwischenzeitlich verzinslich ange-
legt.Wozudie angelegtenDarlehens-
mittel dann genau weiterverwendet
worden waren, blieb unklar. Mit ei-
nem weiteren Teil der Darlehen
wurde wiederum ein anderes Darle-
hen umgeschuldet, dessen Verwen-

dung nicht eindeutig erkennbar war.
In der Einkommensteuererklärung
wollte der Kläger sämtliche Darle-
henszinsen abziehen.
Das Finanzamt und das Finanzge-

richt gaben sich aber mit seiner pau-
schalen Darlegung nicht zufrieden,
dass derGesamtaufwand für dasVer-
mietungsobjekt unter dem Strich die
Höhe der Darlehensmittel deutlich
übersteige und deshalb sämtliche
Kreditzinsen absetzbar sein müss-
ten. Vielmehr verlangten sie, dass
der Kläger die Auszahlung der jewei-
ligen Darlehensvaluta zum Zweck
derAnschaffung der vermieteten Im-
mobilie genau belegen könne. li
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Fiskus verlangt eindeutige Belege
Immobilienbesitzer kann Darlehenszinsen sonst nicht absetzen

Riester-Rente

Ausstieg ausgeschlossen
Wer bei einer Assekuranz eine
Rentenversicherung abschließt,
sollte sich besser vorher genau
darüber informieren, ob es sich
dabei um eine staatlich geför-
derte „Riester-Rente“ oder um
eine rein private Rentenversiche-
rung handelt. Die spätere Anfech-
tung eines staatlich bezuschuss-
ten Riester-Vertrags wegen arg-
listiger Täuschung ist nämlich
nach einemUrteil des Oberlan-
desgerichts Bamberg nahezu
ausgeschlossen. Begründung:
Bei Abschluss einer Rentenversi-
cherung ohne staatliche Förde-
rung erhielte der Vermittler eine
höhere Provision, weshalb eine
Täuschung des Kunden unwahr-
scheinlich sei. Zudem habe der
Kunde von demVersicherer Infor-
mationen zu demVersicherungs-
vertrag erhalten. Aus diesen
hätte ein aufmerksamer Leser
ohneweiteres entnehmen kön-
nen, dass es sich um eine staat-
lich geförderte Rentenversiche-
rung handle (Az: 1 U 232/05).

Finanzamt

AnAuskunft gebunden
Weil sich ein Flugunternehmen
nicht sicher war, ob es verbilligte
Flüge für seineMitarbeitermit
50 Prozent des Sachwertbezu-
ges bei der Lohnsteuer ansetzen
durfte, holte es beim zuständi-
gen Finanzamt eine „Anrufungs-
auskunft“ ein. Ja, sagte das Fi-
nanzamt, das gehe so in Ord-
nung. Nach einer später durchge-
führten Lohnsteuer-Außenprü-
fung forderte der Fiskus dennoch
Lohnsteuern nach. So nicht,
meinte dagegen der Bundesfi-
nanzhof. Begründung: Arbeitge-
ber dürfen sich auf die Richtig-
keit einer Anrufungsauskunft des
Finanzamtes verlassen, weil an-
sonsten dessen Sinn und Zweck,
demArbeitgeber diejenigen finan-
ziellen Risiken abzunehmen, die
sich aus dessen Lohnsteuer-
pflicht ergeben, unterlaufen
würde (Az.: VI R 23/02).

Ferienhaus

Behörde darf besichtigen
Die Bewohner von Häusern in ei-
nemWochenendausflugsgebiet
haben die Besichtigung ihrerWoh-
nung durch die Bauaufsichtsbe-
hörde zu dulden, wenn der Ver-
dacht besteht, dass dieWoh-
nungsnutzung bauaufsichtlich
nicht genehmigt worden ist. Dies
entschied das Oberverwaltungs-
gericht Rheinland-Pfalz in Ko-
blenz. Eine Bauzustandsbesichti-
gung stelle keine – nur unter en-
gen verfassungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zulässige –Woh-
nungsdurchsuchung dar, weil die
Behörde nicht zielgerichtet in die
Privatsphäre derWohnungsinha-
ber eindringe (Az.: 8 A 11500/05).

Beraterbranche streitet über Qualität
Umsätze und Mandantenzahlen bei Steuerberatern rückläufig – Verbände diskutieren Gegenmaßnahmen
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